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Sehr geehrter Herr Botschafter, 

 

gemäß Artikel 102 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 1306/2013 unterrichten die 

Mitgliedstaaten die Kommission im Einzelnen über die getroffenen Maßnahmen zur 

Erhaltung von Flächen in gutem landwirtschaftlichen und ökologischen Zustand (im 

Folgenden „GLÖZ“) gemäß Artikel 94 derselben Verordnung. 

 

Im Jahr 2017 wurde der Kommission die erforderliche Mitteilung von Ihren Behörden über 

die von der Gemeinsamen Forschungsstelle der Europäischen Union verwaltete GLÖZ-

Datenbank übermittelt. 

 

Ich danke Ihnen für die übermittelten Informationen. Die GD AGRI hat diese Angaben auf 

der Grundlage der genannten Mitteilungen auf ihre Vollständigkeit und Vereinbarkeit mit 

den Vorschriften der Verordnung (EU) Nr. 1306/2013 überprüft. 

 

Wie bereits in den Schreiben zu den vorangegangenen GLÖZ-Mitteilungen vom 

20. Dezember 2013 (ARES(2013)3797620) und 21. November 2016 

(ARES(2016)6519683) erwähnt, hat die Prüfung Ihrer Mitteilung ergeben, dass nach wie 

vor eine Begriffsbestimmung mit den Anforderungen gemäß Anhang II der Verordnung 

(EU) Nr. 1306/2013 nicht im Einklang steht: 

 In der Mitteilung Ihrer Behörden müssen die Anforderungen in Rahmen des genannten 

Standards „Mindestpraktiken der Bodenbearbeitung entsprechend den 

standortspezifischen Bedingungen zur Begrenzung der Bodenerosion“ (GLÖZ 5) die 

standortspezifischen Gegebenheiten hinsichtlich der Erosionsgefahr berücksichtigen. 

Außerdem sind gemäß Artikel 94 der Verordnung (EU) Nr. 1306/2013 die besonderen 

Merkmale der betreffenden Flächen zu berücksichtigen. Normale, gängige 

landwirtschaftliche Praktiken, wie etwa, dass eine Bodenbearbeitung von 

wassergesättigten, durchgefrorenen, überschwemmten oder schneebedeckten Böden 

nicht zulässig ist, können weder als standortspezifisch noch als auf die besonderen 

Merkmale der Fläche zugeschnitten gelten und werden somit den Zielen des Standards 

nicht gerecht. Anders als in der Antwort Ihrer Behörden vom 23. Januar 2017 

(Ares(2017)413927) angeführt, wurden diese darüber hinaus zumindest im Jahr 2013 

Ref. Ares(2017)6211031 - 18/12/2017Ref. Ares(2019)5919600 - 23/09/2019




		2019-09-23T15:40:48+0000




